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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 

der Stadt Eltville am Rhein 

 

 

Am Mittwoch, 14. Oktober 2015, 19:30 Uhr 

findet im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Martinsthal  

Schiersteiner Straße 16, 65344 Eltville am Rhein, 

eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Martinsthal statt. 

 

 

Anschließend können die Bürgerinnen und Bürger den Ortsbeirat Martinsthal zu allen an-

stehenden Fragen ansprechen. 

 

Tagesordnung 

 

1. Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur 

Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein 

 

 

2. Ausbau des Weges im Wiesental  

 

3. Straßenbenennung  

 

4. Aufstellung eines Parkplatz Hinweisschildes  

 

5. Bezuschussung des Umbaues des Wein- und Schlemmerstandes in 

Martinsthal 

 

 

6. Aufgabenliste  

 

7. Mitteilungen und Verschiedenes  

 

 

Eltville am Rhein, 6. Oktober 2015 

 

 

Der Vorsitzende 

Des Ortsbeirates Martinsthal 

 

 

 

Gregor Schwiebode 

 



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-594/2015  

 Datum: 18. Juni 2015 

 

Aktenzeichen 731-00 

Federführendes Amt 
Forstwesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, unbebau-

te Liegenschaften 

Vorlagenerstellung Herr Becker 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 23. Juni 2015 

Magistrat 30. Juni 2015 

Magistrat 08. September 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 21. September 2015 

Ortsbeirat Hattenheim 30. September 2015 

Ortsbeirat Rauenthal 30. September 2015 

Ortsbeirat Eltville 01. Oktober 2015 

Ortsbeirat Erbach 01. Oktober 2015 

Stadtverordnetenversammlung 05. Oktober 2015 

Ortsbeirat Martinsthal 14. Oktober 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 01. Februar 2016 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 

 

Betreff: 

Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der 

Stadt Eltville am Rhein 

 

Beschlussvorschlag: 

I. 

1. Der Neufassung der Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein wird in der vorgelegten Form 

(Anlage 1) zugestimmt. 

 

2. Der Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein wird in 

der vorgelegten Form (Anlage 2) zugestimmt. 

 

II. 

Bei den gestalterischen Umsetzungen der neuen Grabalternative in Form von individuell gestaltba-

ren Gemeinschaftsgrabfeldern für Urnen- und Erdbestattungen (Rosengrabfelder, Baumgrabfelder) 

sind die Ortsbeiräte einzubeziehen. 
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Sachverhalt: 

Zu Ziffer 1. des Beschlussvorschlages: 

Die neue Friedhofsordnung trägt den Anforderungen einer zeitgerechten Bestattungskultur und 

dem kommunalen Anspruch der Kostendeckung in Einklang zu bringen, Rechnung. Weiterhin wur-

den redaktionelle Änderungen und Anpassungen an die Mustersatzung des Hess. Städte- und Ge-

meindebundes vorgenommen. 

Neben den Beisetzungen im anonymen Grabfeld und in den Urnenwänden soll nunmehr mit der 

Einrichtung von individuell gestaltbaren Gemeinschaftsgrabfeldern für Urnen- und Erdbestattungen 

(Rosengrabfelder, Baumgrabfelder) eine weitere Grabalternative ohne langjährigen Pflegeaufwand 

für die Angehörigen eingeführt werden.  

 

Die Anlage der Gemeinschaftsgrabfelder erfolgt als Rasenfläche, deren Pflege der Stadt obliegt. 

Vorgesehen sind leicht versenkte Namenstafeln alternativ Namenstafel an zentraler Stelle. 

 

Zu Ziffer 2. des Beschlussvorschlages: 

Nach § 93 Absatz 2 HGO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ein-

nahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu erzielen. Die Gebüh-

rensätze sind nach § 10 Absatz 2 KAG in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrich-

tung gedeckt werden können. 

 

Im Rahmen der alljährlichen Haushaltsgenehmigungsverfügungen der Kommunal- und Finanzauf-

sicht wurde die Stadt Eltville am Rhein aufgefordert, für eine Kostendeckung im Gebührenhaushalt 

„Friedhofs- und Bestattungswesen“ Sorge zu tragen. Darüber hinaus verschärft sich diese Forde-

rung auch innerhalb der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH), welche am 17. 

Dezember 2012 unter Bezugnahme auf entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen 

einer Vereinbarung beschlossen wurde. Obwohl mit Wirkung vom 16. Juli 2013 die letzte Gebüh-

renanhebung erfolgte, weist der Gebührenhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ für die Jahre 

2013 und 2014 immer noch ein Defizit von durchschnittlich 244.615,85 € / Jahr aus. 

 

Die Ursachen für die weiterhin erhebliche Unterdeckung liegen insbesondere bei der Stagnation 

der Benutzung städtischer Trauerhallen, der Zunahme von Urnenbeisetzungen bei gleichzeitiger 

Abnahme der Erdbestattungen, dem Rückgang der Fallzahlen des Erwerbs von Nutzungsrechten 

(2011 = 120 Nutzungsrechte; 2014 = 74 Nutzungsrechte) sowie der gestiegenen Anforderungen an 

die Instandhaltung und Erweiterung der Friedhofsanlagen. 

 

Weiterhin schlägt die Rechtsform des Betriebshofes als Eigenbetrieb mit Mehrausgaben im Gebüh-

renhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von rd. 75.000,00 € zu Buche (Rechnungs-

stellungen für Arbeitsleistungen und Geräteeinsatz von drei Mitarbeitern). 

 

Das Gutachten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Willitzer, Baumann und 

Schwed „Kalkulation kostendeckender Friedhofsgebühren nach § 10 KAG für das Wirtschaftsjahr 

2015 und 2016“ sowie die „Ermittlung des Gebührenbedarfs“ und die „Kalkulation der Gebühren“ 

vom 17. Juni 2015 liegen der Beschlussvorlage in Form der Anlage 3 bei. 

 

Gegenüber der kalkulierten Gebühr in Höhe von 555,00 € für die Friedhofshallennutzung im Rah-

men einer Trauerfeier empfiehlt die Verwaltung die Gebührenposition auf 260,00 € zu reduzieren 

(= bisheriger Gebührensatz). Eine daraus resultierende Gebührenunterdeckung von rechnerisch 

25.400,00 €/Jahr wird vor dem Hintergrund der Vermeidung eines erheblichen Rückgangs der aktu-

ellen Nutzungen und damit weitaus höherer Defizite als vertretbar angesehen. 
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Die bewusste Gebührenkorrektur im Bereich der Friedhofshallennutzung mit Trauerfeier soll dar-

über hinaus eine steigende Akzeptanz des erforderlichen Gebührenausgleichs in der Bevölkerung 

begleiten und die Entscheidungen zugunsten einer Trauerhallennutzung auch in Bezug auf die zu-

künftige Weiterentwicklung der städtischen Friedhöfe / Bestattungsarten nachhaltig steigern und 

somit wieder ein vollumfängliches Abschiednehmen auf den Friedhöfen der Stadt Eltville am Rhein 

ermöglichen. 

 

Die Ergebnisse der vorgenommen Ermittlung kostendeckender Friedhofsgebühren sind in der nun 

zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 

eingearbeitet (Anlage 2). 

Die vorgelegte Neufassung der Gebührenordnung entspricht der Mustersatzung des Hess. Städte- 

und Gemeindebundes. 

 

Zur Verdeutlichung der Änderungen wird auf beigefügte Synopsen – Anlage 4 zur Friedhofsord-

nung und Anlage 5 zur Gebührenordnung zur Friedhofsordnung – verwiesen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Bei Anhebung der Gebühren auf die beschlossenen Werte ergeben sich auf Grundlage der prog-

nostizierten Fallzahlen Mehreinnahmen gegenüber den bisherigen Gebühren in Höhe von ca. 

237.800,00 € / Jahr mit kalkulierter Trauerhallengebühr bzw. 212.400,00 EUR / Jahr mit geänderter 

Trauerhallengebühr. 

 

Anlage(n): 

(1) Neufassung Friedhofsordnung 

(2) Neufassung Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 

(3) Kalkulation 

(4) Synopse Friedhofsordnung 

(5) Synopse Gebührenordnung 

(6) Gegenüberstellung Nutzungszeit und Gebührensätze 

(7) Ergänzung - Beispielberechnungen nach Bestattungsarten 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



























































































































































































Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Fraktionsantrag FA-8/2015  

  

 Datum: 30. September 2015 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ortsbeirat Martinsthal 
14. Oktober 

2015 
vorberatend 

 

Ausbau des Weges im Wiesental 

 

Anlage(n): 

(1) Ausbau des Weges im Wiesental  

 



                                                                                                  Martinsthal, 30.9.2015 
 
 
 
 
 
Antrag 08/2015 
der CDU-Fraktion zur Ortsbeiratssitzung am 14.10.2015 in Martinsthal 
 
 
Antrag auf Ausbau des Weges im Wiesental 
 
Seit Jahren fordern wir den Ausbau des Weges im Wiesental. 

In den letzten beiden Jahren waren zwar Mittel in den Haushalt eingestellt worden, aber es fanden 

keine Maßnahmen statt. 

Wir beantragen nun erneut für das Jahr 2016 ausreichend Mittel in den Haushalt einzustellen und 

jetzt den weg auszubauen. 



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Fraktionsantrag FA-9/2015  

  

 Datum: 30. September 2015 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ortsbeirat Martinsthal 
14. Oktober 

2015 
vorberatend 

 

Straßenbenennung 

 

Anlage(n): 

(1) Straßenbenennung  

 



                                                                                                  Martinsthal, 30.9.2015 
 
 
 
 
 
Antrag 07/2015 
der CDU-Fraktion zur Ortsbeiratssitzung am 14.10.2015 in Martinsthal 
 
 
Antrag auf Straßenbenennung 
 
Der neue Parkplatz liegt an einer Straße die keinen Namen hat. 

An dieser Straße gibt es auch keine Anlieger, die von einer Straßenumbenennung betroffen wären. 

 

Wir beantragen daher der Straße den Namen „ Am Wingert“ zu geben. 

 

Der Parkplatz könnte dann auch ausgeschildert werden als „Parkplatz am Wingert“ 

 

Der Stadtverwaltung wird empfohlen auf Google Earth die Parkplätze von Martinsthal auszuweisen. 

(Am Wingert;Wildsauplatz;Vereinshaus;Friedhof;) 



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Fraktionsantrag FA-10/2015  

  

 Datum: 30. September 2015 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ortsbeirat Martinsthal 
14. Oktober 

2015 
vorberatend 

 

Aufstellung eines Parkplatz Hinweisschildes 

 

Anlage(n): 

(1) Aufstellung eines Parkplatz Hinweisschildes  

 



                                                                                                  Martinsthal, 1.9.2015 
 
 
 
 
 
Antrag 06/2015 
der CDU-Fraktion zur Ortsbeiratssitzung am 14.10.2015 in Martinsthal 
 
 
Antrag auf Aufstellung eines Parkplatz Hinweisschildes 
 
 
An der Hauptstraße muß ein Hinweisschild auf den neuen Parkplatz hinweisen. 

Ein entsprechendes Schild ist aufzustellen. 

 

Wir empfehlen der Stadt die Parkplätze in Martinsthal auf Google Earth auszuweisen. 



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Fraktionsantrag FA-11/2015  

  

 Datum: 30. September 2015 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ortsbeirat Martinsthal 
14. Oktober 

2015 
vorberatend 

 

Bezuschussung des Umbaues des Wein- und Schlemmerstandes in Martinsthal 

 

Anlage(n): 

(1) Bezuschussung des Umbauens des Wein- und Schlemmerstandes in Martinsthal  

 



                                                                                                  Martinsthal, 1.9.2015 
 
 
 
 
 
Antrag 05/2015 
der CDU-Fraktion zur Ortsbeiratssitzung am 14.10.2015 in Martinsthal 
 
 
Antrag auf Bezuschussung des Umbauens des Wein- und Schlemmerstandes 
in Martinsthal 
 
Der Martinsthaler Wein- und Schlemmerstand soll weiterhin von April bis Oktober Treffpunkt der 

Martinsthaler Bürger bleiben. Eingerahmt von dem kleinen Wallufbach, einem Kinderspielplatz, 

einem Bolzplatz und einem Mehrgenerationenspieleplatz ist er nicht nur für junge Familien ein 

wichtiger Kommunikationspunkt -  auch ältere Bürger unserer Gemeinde finden sich hier regelmäßig 

ein. 

Beliebt ist der Wein- und Schlemmerstand auch bei unseren Nachbargemeinden Eltville, Walluf, 

Rauenthal, Kiedrich und Schlangenbad, die gerne das Einzigartige dieses Platzes genießen. 

Da er ebenerdig zu erreichen ist, wird er auch von älteren Menschen mit Rollator und 

Rollstuhlfahrern zunehmend angenommen. 

Der Wein- und Schlemmerstand besteht aus einem fest gemauerten Teil mit Küche und Toiletten 

sowie einem Holzanbau, der inzwischen über 25 Jahre alt ist. Dieser Holzanbau muss vom 

Verkehrsverein erneuert werden. 

Es soll ferner ein größerer Abstellraum entstehen, der in der Lage ist, das notwendige Mobiliar für 

unser Weinfest, unser Martinsfest und  unseren Adventsmarkt auf zu nehmen. Bislang  ist dies an 3 

Standorten unserer Gemeinde untergestellt. Dadurch kann die Arbeitsbelastung von vielen fast 100 

ehrenamtlichen Helfern reduziert werden, ohne deren unermüdlichen Einsatz unser Wein- und 

Schlemmerstand und das Weinfest so nicht existieren würde.  

Die bestehende Toilettenanlage soll um eine behindertengerechte Anlage erweitert werden.  

An diesem Platz findet Ende August immer das Martinsthaler Weinfest statt, das älteste im Rheingau 

und in Hessen und eines der ältesten in Deutschland. 

Der Verkehrsverein kann allein diesen Umbau mit Kosten in Höhe von ca. 100.000 € nicht tragen. 

Damit dieser soziale Mittelpunkt unserer Gemeinde erhalten bleibt, beantragen wir eine 

angemessene Beteiligung der Stadt an den Umbaukosten. 

Im Haushalt ist ein entsprechender Betrag (mindestens 45.000 €) einzustellen.  
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